
Gesetzentwurf zur Ablösung des 
Finanzausgleichsgesetzes und zur 

Änderung weiterer Gesetze 

149. Präsidiumssitzung 9. Juli 2012



Vertikaler Finanzausgleich



Gesetzesaufbau und Anhörungsverfahren  

• Artikelgesetz
 Artikel 1 Finanzausgleichsgesetz 
 Artikel 2 Änderung Schulgesetz 
 Artikel 3 Änderung Krankenhausgesetz 
 Artikel 4 Inkrafttreten

• Gesetzestext nebst Begründung und umfassende Anlagen
• Stellungnahmen gegenüber MF bis 07.08.2012
• Stellungnahme Mitgliedschaft bis 30.07.2012  



Grundlagen der Bedarfsermittlung

• Jahresrechnung 2009 und 2010, Kasse 2011
• Beseitigung eklatanter Systemfehler (Bedarfszuweisungen, Zuführungen 

vom Vermögenshaushalt, kostenrechnende Einrichtungen, Überzahlung 
2009) 

• Neu: Berücksichtigung örtlicher Steuern 
• Untergliederung kag. Gemeinden entfällt, keine Untergliederung eigener 

Wirkungskreis 
1. Durchschnitt preis- und demografiebereinigter Zuschussbedarf IV 2009 -

2011
2. Abzug Durchschnitt preisbereinigte Nettotransfers 2009 – 2011
3. Abzug geschätzte Steuereinnahmen 2013 und 2014
4. Ergänzungsansätze wie a) Berücksichtigung Vermögenshaushalt, b) Schüler-

beförderung, c) Hebesatzbenchmark, d) Entwicklung Hartz IV – SoBEZ, e) 
Entwicklung Grundsicherung SGB XII, f) 1. u. 2. Funktionalreformgesetz, g) 
Investitionspauschale h) Bedarfszuweisungen, i) Aufstockung kreisfreie 
Städte

•







Verbundquotensystem  Aufgabenbezogenes FAG 

Entwicklung Finanzausgleichsmasse (in Euro) 



Fazit vertikaler Finanzausgleich 
 Anpassung Bedarfsermittlung bei Bedarfszuweisungen, Zuführungen vom 

Vermögenshaushalt, kostenrechnenden Einrichtungen und Verrechnung 
Überzahlung 2009

 Beibehaltung Investitionspauschale 125 Mio. Euro
 Berücksichtigung zu erwartender bzw. bereits eingetretener, sich aber nicht in 

Statistik widerspiegelnder Veränderung (z.B. SGB II SoBEZ)
 Abschaffung Krankenhausumlage bei KF und LK 
− Realsteuerhebesatzvergleiche (starker Einzeleffekt SN und NI)  Abkehr 

vom rein an Sachsen-Anhalt orientierten Aufgabenbezug durch
− Fehlende Regelung für jüngsten Tarifabschluss (90 Mio. Euro)
− Fehlende gesetzliche Absicherung bei Ausbleiben der Steuerschätzung
− Linearer Demografieansatz, fragliche Preisbereinigung  
− Bestehende Anreizfeindlichkeit 
 Wie sollen Eigenanteile an STARK IV erbracht werden?
 Woraus sollen Abschreibungen finanziert werden? 

− Anrechnung lokaler Steuereinnahmen



Horizontaler Finanzausgleich 



§ 4 - Auftragskostenpauschale 

• Basis Ist-Zuschussbedarfe 2008 - 2010
• Preis- und einwohnerbereinigt hochgerechnet auf 2013 und 2014
• Fehler der Anrechnung der Verbandsgemeindeumlage auf 

übertragenen WK beseitigt  Verschiebung zum eigenen WK  
• Wegfall Berücksichtigung Bedarfszuweisungen und Zuführungen 

vom Vermögenshaushalt  keine anteilige Anrechnung auf 
übertragen Wirkungskreis

• keine einwohnerabhängige (20.000 EW) Differenzierung der 
Volumina bei kreisangehörigen Gemeinden

• Keine Unterteilung eigener Wirkungskreise



§§ 6 -10 Besondere Ergänzungszuweisungen 

Nur für kreisfreie Städte und Landkreisen 
• Beibehaltung SGB II (Berücksichtigung Kürzung Hartz IV-SoBEZ)
• Beibehaltung  SGB XII (Berücksichtigung erhöhte 

Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter)
• Neu: § 10 – Schülerbeförderung
• Wegfall Suchtberatung und Jugendpauschale 
• Kommunalgruppenindividuelle Bedarfsermittlung, leicht modifiziert 

zum FAG 2010 – 2012



§ 11 – Schlüsselzuweisungen 

• Keine Vorabaufteilung, kommunalgruppenindividuelle Festbeträge
• Ausgleich zu 70 % (LK: 2013: 80 %, 2014: 90 v.H.) wenn 

Steuerkraftmesszahl hinter Bedarfsmesszahl bleibt
• Mehrstufige Verfahren bei kag Gemeinden
1. Vorabaufstockung  Schlüsselzuweisungen (A)
2. Ausgleich Bedarfsmesszahl u. Steuerkraftmesszahl 

Schlüsselzuweisung (B)
3. Finanzausgleichsumlage i. H. v. 10 % (SKMZ und A + B) 

Schlüsselzuweisungen (C), erst ab 2014!!!
(B + 10 % (SKMZ und A + B)) - B = C 

• Keine direkte Beteiligung an allgemeinen Zuweisungen durch VerbGem
• Kein Vorababzug für Kreisstraßen wie 2012 



§ -12 Bedarfsmesszahl 

• Hauptansatzstaffeln wie bisher
• Mittelzentrumszuschlag 20 v. H. wie bisher

• Neu: U6-Nebenansatz (kreisangehörige Gemeinden: 6,7-fache, 
kreisfreie Städte 2,8-fache Berücksichtigung von Kindern unter 6 
Jahren)

• Beibehaltung Dünnbesiedlungszuschläge bei Landkreisen (fällt ggf. 
weg, wenn Landkreise Pauschale für Kreisstraßen erhalten).

• Demografieansatz (§ 25 Abs. 1 S. 3) nur für kreisangehörige 
Gemeinden: höchste Zahl der Einwohner im Zeitraum von fünf 
Jahren 



§ 13 – Steuerkraftmesszahl für Gemeinden 

• Beibehaltung Trennung kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden 
und Normierung der Steuerkraft mit durchschnittlich gewogenem 
Hebesatz 

• SKMZ = Summe der Steuerkraftzahlen GrdSt A+B, GewSt, GA 
USt+ESt

• Ab 2014 Gewerbesteuerkraftzahl nur noch vorvergangenes Jahr 
• Übergangsregelung für 2013 (§ 29 Abs. 1)
• geändertes Nettoverfahren bei Gewerbesteuerkraftzahl  



§ 15 – Investitionspauschale 

• Investitionspauschale bei 125 Mio. Euro 
• Vorabentnahme von 5 Mio. Euro Entflechtungsgesetz
• Bleibt bei bisheriger Vorabaufteilung auf kommunale Gruppen
• Einheitlich 75 % Einwohner und 25 % Fläche
• Keine steuerkraftabhängige Ausnahmeregelung wie 2012
• Keine direkte Beteiligung der Verbandsgemeinden



Weitere Ergebnisse 
• § 14 - Umlagekraftmesszahl Landkreise von 35 auf 40 v. H. 

erhöht 
• § 17 – nur vage Hinweise auf Entschuldungsprogramm STARK IV
• § 18 – Rückgriff Kreisumlage auf geänderte Steuerkraftmesszahl 

und aktuelle sowie geänderte Schlüsselzuweisungen (A + B + C), 
Übergangsregelung 2013 (§ 29 Abs. 2) 

• § 23 - Finanzausgleich innerhalb Verbandsgemeinde (Abmilderung 
Finanzkraftunterschiede durch Abschöpfung nicht durch Finanzumlage 
sowie Kreis- und Verbandsgemeindeumlage erfassten Teil der Steuer-
kraft)

• Keine Stadt-Umland-Umlage
• Artikel 2 - Regelung zur Finanzierung Schülertransport aus 

SchulG ins FAG überführt
• Artikel 3 - Abschaffung der Krankenhausumlage ab 2014   



Fazit horizontaler Finanzausgleich  
 Gruppenindividuelle Ermittlung allgemeiner Zuweisungen

? Einführung U6 Nebenansatz 
? Einführung Vorabaufstockung Steuerkraft (geringe Umverteilung)
? Einführung Demografiefaktor (geringe Umverteilung), warum nur 

kreisangehörige Gemeinden 
? Unpräzise Formulierung zum verbandsgemeindeinternen Finanzausgleich
? Einführung Finanzausgleichsumlage 
? Aussagen zu STARK IV unpräzise 



Fazit 
Im vertikalen Finanzausgleich 
• Was geschieht bei ausbleibenden Steuereinnahmen? 

Finanzierungsklausel für +/- X % bei Veränderungen nach der 
Steuerschätzung? 

• Keine Aussagen zur Entschuldung von Altfehlbeträge (Bei 30 % 
STARK IV fehlen 70 % Finanzierungsanteil der Gemeinden)

• Keine Überführung in die Doppik 
• Kein länderübergreifenden Benchmarks
Im horizontalen Finanzausgleich 
• Plausibilitätsprüfung für Nebenansatz U6 und Demografiefaktor
• Finanzausgleichsumlage 
• Blick nach vorn auch bei zu erwartenden Ausgabesteigerungen 

(90 Mio. Euro Lohnsteigerung durch Tarifabschluss) 
• …



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Kontakt: Jörn Langhoff
Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt

j.langhoff@sgsa.info


